
 

Stadtverordnetenversammlung 
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport 
 

(&) 
documenta-Stadt 

 
An die  
Mitglieder 
des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Sport 
der Stadtverordnetenversammlung 
 
Kassel 

 
Geschäftsstelle: 
Büro der Stadtverordnetenversammlung 
Rathaus, 34112 Kassel 
Auskunft erteilt: Frau Turski 
Tel. 05 61/7 87.12 26 
Fax 05 61/7 87.21 82 
E-Mail: andrea.turski@stadt-kassel.de 
 
Kassel, 13.04.2010 

 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
zur 38. öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Sport lade ich ein für 
 

Dienstag, 20.04.2010, 17.00 Uhr, 
Kommissionszimmer I, Rathaus, Kassel. 

 
 
Tagesordnung: 
 

Neuregelung zur Bemessung der Leistungen für Unterkunft und Heizung für die 
Rechtskreise Zweites Buch und Zwölftes Buch - Sozialgesetzbuch (SGB II / SGB XII)
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Dr. Barthel 

1. 

- 101.16.1656 -   
(gleichzeitig im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen) 

 
Kommunal-Kombi 
Anfrage der FDP-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter André Lippert 

2. 

- 101.16.1616 -    
 

E.ON Kassel-Marathon 
Antrag der FDP-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter André Lippert 

3. 

- 101.16.1617 -    
 

Wohnungsmarkt 
Anfrage der Fraktion B90/Grüne 
Berichterstatter/in: Stadtverordnete Anja Lipschik 

4. 

- 101.16.1624 -    
 

Substitutionsbehandlungen in Kassel 
Anfrage der Fraktion B90/Grüne 
Berichterstatter/in: Stadtverordnete Anja Lipschik 

5. 

- 101.16.1646 -    
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Stiftungspreis seniorenfreundlichste Stadt 
Anfrage der FDP-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter André Lippert 

6. 

- 101.16.1652 -    
 

Totalkürzungen und Mietrückstände 
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke.ASG 
Berichterstatter/in: Stadtverordnete Renate Gaß 

7. 

- 101.16.1672 -    
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Hannelore Diederich 
Vorsitzende 
 



 

Stadtverordnetenversammlung 
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport (&) 

documenta-Stadt 
 
Kassel, 21.04.2010 

 
 

Niederschrift 
 

über die 38. öffentliche Sitzung 
des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Sport 

am Dienstag, 20.04.2010, 17.00 Uhr, 
im Kommissionszimmer I, Rathaus, Kassel 

 
 
Anwesende:  Siehe Anwesenheitsliste 
 (Bestandteil der Niederschrift) 
 
 
Tagesordnung: 
 
 

1. Neuregelung zur Bemessung der Leistungen für Unterkunft und Heizung 
für die Rechtskreise Zweites Buch und Zwölftes Buch - Sozialgesetzbuch 
(SGB II / SGB XII) 

101.16.1656 

 
 

2. Kommunal-Kombi 101.16.1616 
 
 

3. E.ON Kassel-Marathon 101.16.1617 
 
 

4. Wohnungsmarkt 101.16.1624 
 
 

5. Substitutionsbehandlungen in Kassel 101.16.1646 
 
 

6. Stiftungspreis seniorenfreundlichste Stadt 101.16.1652 
 
 

7. Totalkürzungen und Mietrückstände 101.16.1672 
 
 

8. Aufhebung der Pauschalierung 101.16.1679 
 

 
 
Vorsitzende  Diederich eröffnet die mit der Einladung vom 13. April 2010 ordnungsgemäß 
einberufene 38. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Sport, begrüßt 
die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 
 
Zur Tagesordnung 
 
Vorsitzende Diederich teilt mit, dass sie den Tagesordnungspunkt 
5. Substitutionsbehandlungen in Kassel 
    Anfrage der Fraktion B90/Grüne 
    101.16.1646 
an erster Stelle aufrufen wird, da die Leiterin des Gesundheitsamtes, Frau Dr. Müller, zur 
Beantwortung des Tagesordnungspunktes erschienen ist und einen Anschlusstermin wahrnehmen 
muss. Dagegen erhebt sich kein Widerspruch. 
 
Stadtverordnete Lipschik, Fraktion B90/Grüne, beantragt für ihre Fraktion die Erweiterung der 
Tagesordnung um den Punkt 
Aufhebung der Pauschalierung 
Anfrage der Fraktion B90/Grüne 
101.16.1679. 
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Der Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport fasst gemäß § 10 der Geschäftsordnung der 
Stadtverordnetenversammlung (2/3 Mehrheit) bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: FDP 
den 
 

Beschluss 
 

Dem Geschäftsordnungsantrag auf Erweiterung der 
Tagesordnung um die Anfrage der Fraktion B90/Grüne 
betr. Aufhebung der Pauschalierung, 101.16.1679, wird 
zugestimmt. (Aufruf als TOP 8) 

 
 
 
 
 
 
Vorsitzende Diederich stellt mit Einverständnis der Ausschussmitglieder fest, dass die 
Tagesordnungspunkte 
 
1. Neuregelung zur Bemessung der Leistungen für Unterkunft und Heizung für die 
    Rechtskreise Zweites Buch und Zwölftes Buch – Sozialgesetzbuch (SGB II / SGB XII) 
    Vorlage des Magistrats 
    101.16.1656 
und 
4. Wohnungsmarkt 
    Anfrage der Fraktion B90/Grüne 
    101.16.1624 
und 
7. Totalkürzungen und Mietrückstände 
    Anfrage der Fraktion Kasseler Linke.ASG 
    101.16.1672 
und 
8. Aufhebung der Pauschalierung 
    Anfrage der Fraktion B90/Grüne 
    101.16.1679 
 
wegen Sachzusammenhangs gemeinsam aufgerufen werden. 
 
 
 
 
 
Weitere Änderungswünsche werden nicht vorgetragen, so dass Vorsitzende Diederich die 
Tagesordnung in der geänderten Form feststellt. 
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5. Substitutionsbehandlungen in Kassel 
Anfrage der Fraktion B90/Grüne 
- 101.16.1646 - 

 
Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wie viele Substitutionsbehandlungen werden aktuell in Kassel vorgenommen? 
 

2. Wie wird die psycho-soziale Betreuung gewährleistet? 
 

3. Wo treten Probleme im Behandlungsverlauf auf? 
 

4. Wie ist die Erfahrung der Drogenhilfe Kassel und des Gesundheitsamtes Region Kassel mit 
den Substitutionsbehandlungen? 

 
Nach kurzer Aussprache stellt Vorsitzende Diederich mit Einverständnis der Fraktion B90/Grüne 
fest, dass die Anfrage in der nächsten Sitzung abschließend behandelt und die schriftliche Antwort 
des Magistrats mit der Einladung zur nächsten Sitzung an die Ausschussmitglieder versandt wird. 
 
Erneute Behandlung in der nächsten Sitzung. 
 
 
 
Vorsitzende Diederich ruft die Tagesordnungspunkte 1, 4, 7 und 8 zur gemeinsamen Beratung auf: 
 
 

1. Neuregelung zur Bemessung der Leistungen für Unterkunft und Heizung für die 
Rechtskreise Zweites Buch und Zwölftes Buch - Sozialgesetzbuch (SGB II / SGB XII) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.16.1656 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung über die Bemessung der 
Leistungen für Unterkunft und Heizung in den Rechtskreisen Zweites Buch und 
Zwölftes Buch - Sozialgesetzbuch (SGB II / SGB XII) 
• vom 5. Februar 2001 (Beschluss Nr. 1119; Grundsatzbeschluss 

Pauschalierung Kosten der Unterkunft) 
 

• vom 8. Juni 2009 (Vorlage Nr. 101.16.1318; Anpassung der Kosten der 
Unterkunft / Pauschalen Grundmiete und Betriebskosten) 
 

• vom 12. Dezember 2005 (Beschluss Nr. 1687; Grundsatzbeschluss zur 
Bemessung der Pauschalen für die Heizkosten) 

 
werden aufgehoben.“ 
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Der Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport fasst nach ausführlicher Aussprache bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Neuregelung zur Bemessung der Leistungen für 
Unterkunft und Heizung für die Rechtskreise Zweites Buch und Zwölftes Buch - 
Sozialgesetzbuch (SGB II / SGB XII), 101.16.1656, wird zugestimmt. 

 
 
 
 
 
 
Stadtverordnete Gaß begründet den nachfolgenden Änderungsantrag, der im Ausschuss für 
Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen am 14. April 2009 von der Fraktion Kasseler Linke.ASG 
eingebracht wurde. 
 

 Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG 
 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Beschlusstext wird um folgenden Punkt ergänzt: 
 
• Die Umsetzung der Neuregelung (siehe Begründung) fällt ohne die Beschlusslage der 

Stadtverordnetenversammlung in die Verantwortung des Magistrats. 
 
 
 
Der Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport fasst nach kurzer Aussprache bei 
Zustimmung: Kasseler Linke.ASG 
Ablehnung: SPD, CDU, B90/Grüne, FDP 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG zum Antrag des Magistrats 
betr. Neuregelung zur Bemessung der Leistungen für Unterkunft und Heizung für 
die Rechtskreise Zweites Buch und Zwölftes Buch - Sozialgesetzbuch (SGB II / 
SGB XII), 101.16.1656, wird abgelehnt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Dr. Schnell 
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4. Wohnungsmarkt 
Anfrage der Fraktion B90/Grüne 
- 101.16.1624 - 

 
Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wie viele Transferleistungsempfängerinnen und –empfänger wohnen in einer Wohnung, 
die größer ist, als die laut Hess. Wohnungsbaurichtlinie als angemessen eingestufte Größe 
(bitte nach Personenhaushalten differenzieren)? 
 

2. Im Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport wurde am 2. September 2009 berichtet, 
das rund 2/3 der Menschen, die allein oder in einem Zweipersonenhaushalt leben mit den 
Kosten der Unterkunft nicht auskommen: 
• Wie viele Bedarfsgemeinschaften kommen mit der Grundmiete nicht aus? 
• Wie viele Bedarfsgemeinschaften kommen mit der Heizkostenpauschale nicht aus? 
• Gibt es Angaben darüber, wie viele Bedarfsgemeinschaften zur Zeit umziehen müssen, 

weil die Größe ihrer Wohnung als nicht angemessen eingestuft wird und sie den 
Eigenanteil an den Kosten der Unterkunft nicht mehr tragen können (Bitte nach 
Haushaltsgröße differenzieren)? 

• Wie gewährleistet die Stadt Kassel, dass für Transferleistungsempfänger und –
empfängerinnen eine angemessene Wohnung in Kassel zu Verfügung steht? 

 
3. Laut Wohnungsmarktbericht 2009 gibt es in Kassel nur knapp 10.000 Ein- bis 

Zweizimmerwohnungen. Wie reagiert der Magistrat auf die Entwicklung, dass die 
Studierendenzahlen der Universität Kassel zunehmen, immer mehr ältere Menschen 
kleinere Wohnungen suchen und die Zahl der Menschen, die auf finanzielle Unterstützung 
bei den Kosten der Unterkunft angewiesen sind, sicherlich nicht rapide sinken wird (es gibt 
rund 11.000 Ein-bis Zweipersonenhaushalte, die auf Transferleistungen angewiesen sind)? 

 
4. Wie viele von Transferleistungsempfängerinnen und -empfängern angemietete Wohnungen 

haben energetischen Sanierungsbedarf? 
 
 
 
Stadtverordnete Lipschik, Fraktion B90/Grüne, bedankt sich für die schriftliche Antwort des 
Magistrats, die mit der Einladung zur heutigen Sitzung an die Ausschussmitglieder verschickt 
wurde. Mit Einverständnis der Anfrage stellenden Fraktion erklärt Vorsitzende Diederich den 
Tagesordnungspunkt für erledigt. 
 
 
 
Die Anfrage ist schriftlich von Stadtkämmerer Dr. Barthel beantwortet. 
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7. Totalkürzungen und Mietrückstände 
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke.ASG 
- 101.16.1672 - 

 
Anfrage 
Wir fragen den Magistrat: 

1. a) Wie vielen Personen wurde 2009 monatlich die KdU gekürzt bzw. ganz gestrichen? 
(bitte unterscheiden zwischen U 25 und Ü 25) 
b) Wie vielen Personen wurde 2009 monatlich der ALG II-Regelsatz gekürzt bzw. 
ganz gestrichen? (bitte monatlich auflisten und unterscheiden zwischen U 25 und Ü 
25) 

2. Welche Möglichkeiten hat die Stadt bzw. die AFK, Erkenntnisse darüber zu erlangen, 
was mit den Personen geschehen ist, denen die Leistungen komplett gestrichen 
wurden? 

3. Woher kommt nach Ansicht des Magistrats die Veränderung der Anzahl obdachloser 
Personen in den letzten Jahren? 

4. Woher kommt nach Ansicht des Magistrats die Veränderung der Anzahl von 
Mietrückständen in den letzten Jahren? 

5. Wie wird von Seiten der Stadt auf die veränderten Zahlen bei Mietrückständen 
reagiert? 

6. Wie wird von Seiten der Stadt auf die veränderten Zahlen obdachloser Haushalte 
reagiert? 

 
Vorsitzende Diederich erklärt auf Vorschlag von Stadtverordneter Gaß, Fraktion Kasseler 
Linke.ASG, die Anfrage für erledigt, nachdem Stadtkämmerer Dr. Barthel eine schriftliche 
Beantwortung zugesagt hat (siehe Anlage zur Niederschrift). 
 
Die Anfrage ist mit schriftlicher Antwort von Stadtkämmerer Dr. Barthel 
erledigt. 
 
 
 

8. Aufhebung der Pauschalierung 
Anfrage der Fraktion B90/Grüne 
- 101.16.1679 - 

 
Anfrage 
Wir fragen den Magistrat: 

1. Wie soll der in der Magistratsvorlage vom 23. März 2010 genannte zusätzliche Bedarf – 
nach konservativer Berechnung – von 7,5 Stellen nach der Aufhebung der 
Pauschalierungspraxis gedeckt werden? 

2. Wodurch entsteht der organisatorische und personelle Mehraufwand bei der Bearbeitung 
von Anträgen zur Berechnung der Kosten der Unterkunft genau? 

3. Geht das Amt davon aus, dass TransferleistungsempfängerInnen, die von dieser 
Neuregelung betroffen sind, umziehen werden? 

4. Wird die AfK TransferleistungsempfängerInnen auffordern umzuziehen? 
5. Wie vereinbart der Magistrat die in der Magistratsvorlage genannte Verfahrensregelung, 

dass es vermieden werden soll, bisher erlassene Bewilligungsbescheide aufzuheben, mit 
dem Stadtverordnetenbeschluss vom 09. Februar 2010. 

 
Amtsleiter Ruchhöft, Sozialamt, beantwortet ausführlich die Anfrage, die anschließend von 
Vorsitzender Diederich mit Einverständnis der Stadtverordneten Lipschik, Fraktion B90/Grüne, für 
erledigt erklärt wird. 
 
Die Anfrage ist von Amtsleiter Ruchhöft, Sozialamt, beantwortet. 
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2. Kommunal-Kombi 
Anfrage der FDP-Fraktion 
- 101.16.1616 - 

 
Anfrage 
Wir fragen den Magistrat: 

1. Welche Aufgaben übernehmen Menschen im ALG-II/Hartz IV-Bezug konkret und im 
Einzelnen zur Unterstützung des Kasseler Familienberatungszentrums beim 
Begrüßungspaket „Willkommen von Anfang an“? 

2. Welche Aufgaben übernehmen Menschen im ALG-II/Hartz IV-Bezug konkret und im 
Einzelnen im Rahmen der sog. zusätzlichen pädagogischen Förderprogramme an 
Schulen? 

3. Um wie viele Personen handelt es sich jeweils? 
4. Nach welchen Kriterien wurden diese Personen ausgesucht? 
5. Welche Qualifikation haben diese Personen? 
6. Wie hoch ist das Entgelt für welche Arbeitszeit? 
7. Wie hoch beläuft sich dabei die finanzielle Beteiligung des Bundes, welche Mittel kommen 

aus dem Europäischen Sozialfonds und wie hoch ist dabei die Summe des zu leistenden 
städtischen Eigenanteils? 

 
Stadtverordneter Oberbrunner bedankt sich für die schriftliche Antwort des Magistrat, die den 
Ausschussmitgliedern mit der Einladung zur heutigen Sitzung zugegangen ist. 
Nach kurzer Aussprache stellt Vorsitzende Diederich fest, dass der Tagesordnungspunkt erledigt 
ist. 
 
Die Anfrage ist schriftlich von Stadtkämmerer Dr. Barthel beantwortet. 
 
 
 
 

3. E.ON Kassel-Marathon 
Antrag der FDP-Fraktion 
- 101.16.1617 - 

 
Antrag 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

Der Magistrat wird beauftragt, zur nächsten Sitzung des Ausschusses für Soziales, 
Gesundheit und Sport eine Aufstellung über Art und Umfang der von der Stadt Kassel 
geleisteten Unterstützung des ‚E.ON Kassel-Marathon’ zu erstellen und schriftlich 
vorzulegen. 
Dabei ist die Rechtsgrundlage des Sponsorings für eine private Gesellschaft durch die 
Stadt zu benennen. 

 
Stadtverordneter Oberbrunner begründet den Antrag seiner Fraktion. 
 
Vorsitzende Diederich stellt nach ausführlicher Aussprache fest, dass die Ausschussmitglieder die 
im Antrag geforderte Stellungnahme des Magistrats mit der Einladung zur heutigen Sitzung 
erhalten haben. 
Weiter stellt sie mit Einverständnis der Antrag stellenden Fraktion fest, dass der Antrag damit 
erledigt ist. 
 
Stadtverordneter Oberbrunner behält sich auf Vorschlag von Stadtkämmerer Dr. Barthel vor, im 
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfrage eine erneute Anfrage zu diesem Thema 
zu stellen. 
 
Der Antrag wird nach schriftlichem Bericht des Magistrats von der Antrag 
stellenden Fraktion für erledigt erklärt. 
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6. Stiftungspreis seniorenfreundlichste Stadt 
Anfrage der FDP-Fraktion 
- 101.16.1652 - 

 
Anfrage 
 
Die Stiftung „Lebendige Stadt“ verleiht den Preis „Seniorenfreundlichste Stadt“ 2010 und ruft u. a. 
Kommunen, Vereine und Betreiber von Seniorenwohnanlagen zur Bewerbung auf. Preiswürdig 
sind Konzepte, die die Teilnahme von Senioren am öffentlichen Leben verbessern, altersgerechte 
Angebote machen und zum generationenübergreifenden Miteinander beitragen. Insgesamt ist eine 
Preissumme von 10.000 Euro ausgesetzt.  
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Plant die Stadt Kassel, sich um diesen Preis zu bewerben? 
 

a) Wenn ja: Mit welchen Projekten? 
b) Wenn nein: Warum nicht? 

 
2. Will die Stadt Kassel andere Einrichtungen, wie z. B. die oben Genannten, auf die 

Möglichkeit der Bewerbung aufmerksam machen?  
 
 
 
Stadtkämmerer Dr. Barthel beantwortet die Anfrage der FDP-Fraktion, die anschließend von 
Vorsitzender Diederich für erledigt erklärt wird. 
 
Die Anfrage ist von Stadtkämmerer Dr. Barthel beantwortet. 
 
 
 
 
 
Ende der Sitzung: 17.55 Uhr 
 
 
 
 
 
 
Hannelore Diederich Elisabeth Spangenberg 
Vorsitzende Schriftführerin 
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Magistrat 
- II -/- 50 - 
 
 

(&)
documenta-Stadt 
 

Vorlage Nr. 101.16.1656  Kassel, 04.03.2010 
 
 
 
Neuregelung zur Bemessung der Leistungen für Unterkunft und Heizung für die 
Rechtskreise Zweites Buch und Zwölftes Buch - Sozialgesetzbuch (SGB II / SGB XII) 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Barthel 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung über die Bemessung der 
Leistungen für Unterkunft und Heizung in den Rechtskreisen Zweites Buch und 
Zwölftes Buch - Sozialgesetzbuch (SGB II / SGB XII) 
• vom 5. Februar 2001 (Beschluss Nr. 1119; Grundsatzbeschluss 

Pauschalierung Kosten der Unterkunft) 
 

• vom 8. Juni 2009 (Vorlage Nr. 101.16.1318; Anpassung der Kosten der 
Unterkunft / Pauschalen Grundmiete und Betriebskosten) 
 

• vom 12. Dezember 2005 (Beschluss Nr. 1687; Grundsatzbeschluss zur 
Bemessung der Pauschalen für die Heizkosten) 

 
werden aufgehoben.“ 

 
 
Begründung: 
 
Aufgrund der gefestigten Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes zu den Leistungen der 
Unterkunft und Heizung im Rechtskreis Zweites Buch - Sozialgesetzbuch (SGB II) sind die bisher 
geltenden Regelungen bei der Stadt Kassel gemäß den o. g. Beschlüssen der 
Stadtverordnetenversammlung aufzuheben. Die Kosten für die Unterkunft (Grundmiete / 
Betriebskosten) und Heizung sind grundsätzlich in Höhe der tatsächlichen, angemessenen 
Aufwendungen zu erbringen. 
 
Im Rechtskreis SGB XII (§ 29 Abs. 2 SGB XII) können die Träger der Sozialhilfe für ihren Bereich 
die Leistungen für Unterkunft grundsätzlich weiterhin durch eine monatliche Pauschale abgelten. 
Im Sinne der Gleichbehandlung der Leistungsempfänger/innen nach dem SGB II und SGB XII soll 
es eine inhaltlich und materiell gleiche Regelung geben. 
 
Aus diesen Gründen sind die o. g. Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung aufzuheben. 
 
Umsetzung der Neuregelung: 
 
Grundmiete: 
 
Die Bemessung der Grundmiete erfolgt auf der Basis eines grundsicherungsrelevanten 
Mietspiegels, der regelhaft aus den Mietbescheinigungen der Leistungsempfänger/innen erstellt 
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wird. Daraus lassen sich die Bestands- und Angebotsmieten ermitteln. Die angemessene 
Grundmiete als sogenannter Grenzwert (Obergrenze) wird aus den monatlichen durchschnittlichen 
Grundmieten bestimmt. 
 
Betriebskosten (BKO): 
 
Vorläufig wird gemäß der Rechtsprechung des BSG der Betriebskostenspiegel des Deutschen 
Mieterbundes zugrunde gelegt. Zukünftig sind die Betriebskostenabrechungen der Vermieter 
vorzulegen. Daraus wird perspektivisch ein Betriebskostenspiegel für die Stadt Kassel zur 
Bemessung der Angemessenheit durch einen Grenzwert (Obergrenze) generiert. 
 
Heizkosten: 
 
Vorläufig gilt auch hier gemäß der Rechtsprechung des BSG der „Bundesweite Heizkostenspiegel“ 
der Firma co2online gemeinnützige GmbH (in Kooperation mit dem Deutschen Mieterbund 
erstellt). Zukünftig wird für die Stadt Kassel ein grundsicherungsrelevanter Heizkostenspiegel unter 
Berücksichtigung vorliegender Informationen (Techem-Studie, Jahresgradtagszahlen, 
Heizkostenabrechungen) entwickelt. 
 
Prüfung Angemessenheit der Kosten der Unterkunft und Heizung sowie Ausnahmeregelungen: 
 
In den Arbeitsrichtlinien für die Rechtskreise SGB II und SGB XII werden gemäß der geltenden 
Rechtsprechung des BSG mit definierten Regelungen sichergestellt, das Besonderheiten im 
Einzelfall im Rahmen des Ermessens z. B. bei höherem Flächenbedarf in der Wohnung 
(behinderte Menschen), bei nicht beeinflussbaren Faktoren des Mieters in der Wohnsituation, 
besondere Wohnungsausstattungen, höherer Wärmebedarf oder Veränderungen in der 
Lebenssituation bei den Kosten berücksichtigt werden. Tatsachenfeststellungen erfolgen durch 
den Ermittlungsaußendienst, Gutachten des Gesundheitsamtes Region Kassel bzw. durch 
Einschaltung eines unabhängigen Energiegutachters. 
 
Verfahren: 
 
Die Umsetzung der Neuregelungen zur Bemessung angemessener Leistungen zur Unterkunft und 
Heizung in den Rechtskreisen SGB II / SGB XII erfolgt unverzüglich nach Aufhebung der 
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die 
Leistungsempfänger/innen in den Rechtskreisen SGB II / SGB XII für den jeweiligen 
Bewilligungszeitraum auch die Leistungen für Unterkunft und Heizung auf der Basis eines 
rechtsgültigen Bewilligungsbescheides erhalten. Die grundsätzlich mögliche Aufhebung des 
Bewilligungsbescheides (Verwaltungsaktes) mit Wirkung für die Zukunft soll aus Gründen der 
Rechtssicherheit für die Leistungsempfänger/innen vermieden werden. Damit wird sichergestellt, 
dass insbesondere begünstigende Bewilligungsbescheide für die Dauer des 
Bewilligungszeitraumes Bestand haben. 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass 
 
• bei der Bemessung der Grundmieten die Leistungsempfänger/innen nur noch die tatsächlichen 

Kosten der Unterkunft erhalten, deren Grundmieten bisher unter den Pauschalen liegen, 
während Leistungsempfänger/innen mit Grundmieten oberhalb der Pauschale aufgrund der 
Bemessung des Grenzwertes (Obergrenze) nur im geringen Umfang profitieren; 
 

• bei den Betriebskosten zukünftig alle jährlichen Abrechnungen der Vermieter berücksichtigt 
werden und ggf. Nachzahlungen oder die Einbehaltung von Guthaben erfolgen müssen, 
 

• bei den Heizkosten ebenfalls bei Vorlage der Jahresabrechungen unter Umständen nach 
intensiver Prüfung und ggf. Erstellung eines Energiegutachtens Nachzahlungen erfolgen oder 
Guthaben einbehalten werden. 
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Mehraufwand Verwaltung: 
 
Grundsätzlich ist in jedem Neufall und bei Veränderungen in den Bestandsfällen die 
Angemessenheit der tatsächlichen Kosten zu prüfen und zu bewerten. 
 
Daraus folgt, dass die Leistungsempfänger/innen in den Rechtskreisen SGB II / SGB XII in jedem 
Einzelfall den gültigen Mietvertrag sowie die letzten Abrechungen für die Betriebs- und Heizkosten 
vorlegen. Es entsteht ein Mehraufwand in der AFK bzw. im Sozialamt für die vollständige 
Erfassung der Daten, Auswertung, Aktualisierung der Angemessenheitsgrenzen, Prüfung der 
Betriebs- und Heizkostenabrechungen, Bearbeitung von Mieterhöhungen, usw. 
 
Nach konservativer Berechung ergibt sich ein Personalmehrbedarf im Umfang von insgesamt 7,5 
Vollzeitstellen. 
 
 
Finanzierung: 
 
Die Mittel für die Leistungen für Unterkunft und Heizung stehen in den Teilergebnishaushalten des 
Sozialamts (TeilHH 50001 - Leistungen nach dem SGB XII; Kostenstelle 50000101/106 - Hilfe zum 
Lebensunterhalt / Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und TeilHH 56001 - 
Arbeitsförderung Kassel-Stadt GmbH; Kostenstelle 56000101 - Beteiligung der AFK Kassel-Stadt 
GmbH - Kommunale Leistungen SGB II) grundsätzlich zur Verfügung. Nach Umsetzung der 
Neuregelung zur Bemessung der Leistungen für Unterkunft und Heizung ist zu ermitteln, ob und 
ggf. in welchem Umfang Mehraufwendungen entstehen und entsprechend Mittel bereitgestellt 
werden müssen. 
 
Nach vorläufiger Berechung der Mehrkosten für die Grundmieten, Betriebs- und Heizkosten 
insbesondere auch wegen der gleichzeitig vorzunehmenden Aktualisierung ist von zusätzlich, 
erforderlichen Mitteln im Umfang von ca. 2,3 Mio. € jährlich auszugehen. 
 
Aus den Erfahrungen in den Vorjahren bei der Erhöhung der Pauschalen (Grenzwert / 
Obergrenzen) ist davon auszugehen, dass im Wohnungsmarkt auf diese Festlegungen reagiert 
wird und sich insbesondere die Grundmieten den Grenzwerten innerhalb eines relativ kurzen 
Zeitraumes annähern. Mit weiteren Mehrkosten ist daher zu rechnen. 
 
Der Magistrat hat diese Vorlage in seiner Sitzung am 22. März 2010 beschlossen. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
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Vorlage Nr. 101.16.1616  Kassel, 15.02.2010 
 
 
 
Kommunal-Kombi 
 
 
 

Anfrage 
 
zur Überweisung in den Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Welche Aufgaben übernehmen Menschen im ALG-II/Hartz IV-Bezug konkret und im 
Einzelnen zur Unterstützung des Kasseler Familienberatungszentrums beim 
Begrüßungspaket „Willkommen von Anfang an“? 

 
2. Welche Aufgaben übernehmen Menschen im ALG-II/Hartz IV-Bezug konkret und im 

Einzelnen im Rahmen der sog. zusätzlichen pädagogischen Förderprogramme an 
Schulen? 

 
3. Um wie viele Personen handelt es sich jeweils? 

 
4. Nach welchen Kriterien wurden diese Personen ausgesucht? 

 
5. Welche Qualifikation haben diese Personen? 

 
6. Wie hoch ist das Entgelt für welche Arbeitszeit? 

 
7. Wie hoch beläuft sich dabei die finanzielle Beteiligung des Bundes, welche Mittel kommen 

aus dem Europäischen Sozialfonds und wie hoch ist dabei die Summe des zu leistenden 
städtischen Eigenanteils? 

 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter André Lippert 
 
 
 
gez. Frank Oberbrunner 
Fraktionsvorsitzender 
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Vorlage Nr. 101.16.1617  Kassel, 11.02.2010 
 
 

Der Antrag wurde von der Antrag stellenden Fraktion in 
der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit 
und Sport am 20. April 2010 für erledigt erklärt. 
 
 
 
 
E.ON Kassel-Marathon 
 
 
 

Antrag 
 
zur Überweisung in den Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

 
Der Magistrat wird beauftragt, zur nächsten Sitzung des Ausschusses für Soziales, 
Gesundheit und Sport eine Aufstellung über Art und Umfang der von der Stadt Kassel 
geleisteten Unterstützung des ‚E-ON Kassel-Marathon’ zu erstellen und schriftlich 
vorzulegen.  
Dabei ist die Rechtsgrundlage des Sponsorings für eine private Gesellschaft durch die 
Stadt zu benennen. 

 
 
Begründung: 
 
Der ‚E-on Kassel-Marathon’ ist ein begrüßens- und wünschenswertes sportliches Großereignis, 
das für das Image der Stadt von herausragender Bedeutung ist. Gleichwohl ist es Gebot einer 
transparenten Politik und Haushaltsführung, über die Rahmenbedingungen dieses Engagements 
aufzuklären. 
 
 
Berichterstatter: Stadtverordneter André Lippert 
 
 
gez. Frank Oberbrunner 
Fraktionsvorsitzender 
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Vorlage Nr. 101.16.1624  Kassel, 11.02.2010 
 
 
 
Wohnungsmarkt 
 
 
 

Anfrage 
 
zur Überweisung in den Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wie viele Transferleistungsempfängerinnen und –empfänger wohnen in einer Wohnung, 
die größer ist, als die laut Hess. Wohnungsbaurichtlinie als angemessen eingestufte Größe 
(bitte nach Personenhaushalten differenzieren)? 

2. Im Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport wurde am 2. September 2009 berichtet, 
das rund 2/3 der Menschen, die allein oder in einem Zweipersonenhaushalt leben mit den 
Kosten der Unterkunft nicht auskommen: 
• Wie viele Bedarfsgemeinschaften kommen mit der Grundmiete nicht aus? 
• Wie viele Bedarfsgemeinschaften kommen mit der Heizkostenpauschale nicht aus? 
• Gibt es Angaben darüber, wie viele Bedarfsgemeinschaften zur Zeit umziehen müssen, 

weil die Größe ihrer Wohnung als nicht angemessen eingestuft wird und sie den 
Eigenanteil an den Kosten der Unterkunft nicht mehr tragen können (Bitte nach 
Haushaltsgröße differenzieren)? 

• Wie gewährleistet die Stadt Kassel, dass für Transferleistungsempfänger und –
empfängerinnen eine angemessene Wohnung in Kassel zu Verfügung steht? 

 
3. Laut Wohnungsmarktbericht 2009 gibt es in Kassel nur knapp 10.000 Ein- bis 

Zweizimmerwohnungen. Wie reagiert der Magistrat auf die Entwicklung, dass die 
Studierendenzahlen der Universität Kassel zunehmen, immer mehr ältere Menschen 
kleinere Wohnungen suchen und die Zahl der Menschen, die auf finanzielle Unterstützung 
bei den Kosten der Unterkunft angewiesen sind, sicherlich nicht rapide sinken wird (es gibt 
rund 11.000 Ein-bis Zweipersonenhaushalte, die auf Transferleistungen angewiesen sind)? 

 
4. Wie viele von Transferleistungsempfängerinnen und -empfängern angemietete Wohnungen 

haben energetischen Sanierungsbedarf? 
 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordnete Anja Lipschik 
 
 
 
gez. Karin Müller, MdL 
Fraktionsvorsitzende 
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Vorlage Nr. 101.16.1646  Kassel, 01.03.2010 
 
 
 
Substitutionsbehandlungen in Kassel 
 
 
 

Anfrage 
 
zur Überweisung in den Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wie viele Substitutionsbehandlungen werden aktuell in Kassel vorgenommen? 
 

2. Wie wird die psycho-soziale Betreuung gewährleistet? 
 

3. Wo treten Probleme im Behandlungsverlauf auf? 
 

4. Wie ist die Erfahrung der Drogenhilfe Kassel und des Gesundheitsamtes Region Kassel mit 
den Substitutionsbehandlungen? 

 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordnete Anja Lipschik 
 
 
 
gez. Karin Müller, MdL 
Fraktionsvorsitzende 
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Vorlage Nr. 101.16.1652  Kassel, 09.03.2010 
 
 
 
Stiftungspreis seniorenfreundlichste Stadt 
 
 
 

Anfrage 
 
zur Überweisung in den Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport 

 
 
 
 
Die Stiftung „Lebendige Stadt“ verleiht den Preis „Seniorenfreundlichste Stadt“ 2010 und ruft u. a. 
Kommunen, Vereine und Betreiber von Seniorenwohnanlagen zur Bewerbung auf. Preiswürdig 
sind Konzepte, die die Teilnahme von Senioren am öffentlichen Leben verbessern, altersgerechte 
Angebote machen und zum generationenübergreifenden Miteinander beitragen. Insgesamt ist eine 
Preissumme von 10.000 Euro ausgesetzt.  
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Plant die Stadt Kassel, sich um diesen Preis zu bewerben? 
 

a) Wenn ja: Mit welchen Projekten? 
b) Wenn nein: Warum nicht? 

 
2. Will die Stadt Kassel andere Einrichtungen, wie z. B. die oben Genannten, auf die 

Möglichkeit der Bewerbung aufmerksam machen?  
 
 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter André Lippert 
 
 
 
 
gez. Frank Oberbrunner 
Fraktionsvorsitzender 
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Vorlage Nr. 101.16.1672  Kassel, 12.04.2010 
 
 
 
Totalkürzungen und Mietrückstände 
 
 
 

Anfrage 
 
zur Überweisung in den Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport 

 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. a) Wie vielen Personen wurde 2009 monatlich die KdU gekürzt bzw. ganz gestrichen? 
(bitte unterscheiden zwischen U 25 und Ü 25) 
b) Wie vielen Personen wurde 2009 monatlich der ALG II-Regelsatz gekürzt bzw. 
ganz gestrichen? (bitte monatlich auflisten und unterscheiden zwischen U 25 und Ü 
25) 

2. Welche Möglichkeiten hat die Stadt bzw. die AFK, Erkenntnisse darüber zu erlangen, 
was mit den Personen geschehen ist, denen die Leistungen komplett gestrichen 
wurden? 

3. Woher kommt nach Ansicht des Magistrats die Veränderung der Anzahl obdachloser 
Personen in den letzten Jahren? 

4. Woher kommt nach Ansicht des Magistrats die Veränderung der Anzahl von 
Mietrückständen in den letzten Jahren? 

5. Wie wird von Seiten der Stadt auf die veränderten Zahlen bei Mietrückständen 
reagiert? 

6. Wie wird von Seiten der Stadt auf die veränderten Zahlen obdachloser Haushalte 
reagiert? 

 
 
Um schriftliche Antwort wird gebeten. 
 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordnete Renate Gaß 
 
 
gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 
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Vorlage Nr. 101.16.1679  Kassel, 12.04.2010 
 
 
 
Aufhebung der Pauschalierung 
 
 
 

Anfrage 
 
zur Überweisung in den Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wie soll der in der Magistratsvorlage vom 23. März 2010 genannte zusätzliche Bedarf – 
nach konservativer Berechnung – von 7,5 Stellen nach der Aufhebung der 
Pauschalierungspraxis gedeckt werden? 

2. Wodurch entsteht der organisatorische und personelle Mehraufwand bei der Bearbeitung 
von Anträgen zur Berechnung der Kosten der Unterkunft genau? 

3. Geht das Amt davon aus, dass TransferleistungsempfängerInnen, die von dieser 
Neuregelung betroffen sind, umziehen werden? 

4. Wird die AfK TransferleistungsempfängerInnen auffordern umzuziehen? 
5. Wie vereinbart der Magistrat die in der Magistratsvorlage genannte Verfahrensregelung, 

dass es vermieden werden soll, bisher erlassene Bewilligungsbescheide aufzuheben, mit 
dem Stadtverordnetenbeschluss vom 09. Februar 2010. 

 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordnete Anja Lipschik 
 
 
 
gez. Karin Müller, MdL 
Fraktionsvorsitzende 
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